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Kundeninformation Dezember 2010

REACH-Pflichten nach Art. 33 „Pflicht zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in
Erzeugnissen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Kundeninformation informieren wir Sie zu den Informationspflichten nach Art. 33 der
REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006).

Die Fa. Minimax Mobile Services produziert „Erzeugnisse" z.B. Feuerlöscher oder
Feuerlöschgeräte. Unseren Kunden gegenüber unterliegen wir damit den Informationspflichten
nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr
besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent
enthalten ist.

Die Liste der SVHC-Stoffe umfasst derzeit 46 verschiedene Substanzen und ist auf den
Internetseiten der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp  veröffentlicht.
Im eigenen Interesse und vor dem Hintergrund einer hohen Liefer- und Produktsicherheit
nehmen wir diese Informationspflichten sehr ernst. Den gesetzlichen Vorgaben nach Art. 33 der
REACH-Verordnung kommen wir durch die folgende Vorgehensweise nach:

• Mit unseren Lieferanten relevanter Rohstoffe, die in unseren Produkten verarbeitet werden,
stehen wir in Kontakt und lassen uns eine verbindliche Auskunft darüber geben, ob gelistete
SVHC-Stoffe über 0,1 Massenprozent in den Rohstoffen enthalten sind.
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• Die EU-Lieferanten von Erzeugnissen, die in unseren Produkten in relevanter
Größenordnung verarbeitet werden, sind ebenso verpflichtet, uns unaufgefordert und ohne
Verzögerung zu informieren, sofern in den von ihnen gelieferten Produkten ein SVHC-Stoff
über 0,1 Massenprozent enthalten ist. Sofern wir eine diesbezügliche Information von
unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit auch in unseren
Produkten die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden
wir Sie unverzüglich informieren.

• Mit allen Nicht-EU-Lieferanten von Erzeugnissen, die in unseren Produkten in relevanter
Größenordnung verarbeitet werden, treffen wir gesonderte Vereinbarungen, da sie den
REACH-Informationspflichten nicht automatisch unterliegen. Deshalb lassen wir uns von
Nicht-EU-Lieferanten schriftlich versichern, dass wir unmittelbar informiert werden, sofern in
einem an uns gelieferten Produkt die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff
überschritten wird.

Aus heutiger Sicht und vor dem Hintergrund der Auskünfte unserer Lieferanten ist nicht zu
erwarten, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1
Prozent enthalten sind.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Umsetzung der REACH-Verordnung in unserem
Unternehmen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne können Sie sich an
unseren Ansprechpartner für Fragen zu REACH, Herr Christian Läster, laesterc@minimax.de
wenden.

Von der Beantwortung von Standard-Fragebögen müssen wir aus organisatorischen Gründen
leider absehen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Minimax Mobile Services
GmbH & Co. KG


